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abgelaufene Finanzperiode hinausgehende Betrag von 
33.250.000 Dollar ist auf den Mittelbedarf für den Zeitraum 
vom 1. Juli 2003 bis 30. Juni 2004 anzurechnen; 

 d) der Restbetrag von 70.293.550 Dollar wird anteilmä-
ßig auf die Haushalte der aktiven Friedenssicherungseinsätze 
für den Zeitraum vom 1. Juli 2003 bis 30. Juni 2004 aufgeteilt; 

 e) die geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in 
Höhe von 15.320.200 Dollar für den Zeitraum vom 1. Juli 2003 
bis 30. Juni 2004 sind auf den in Buchstabe d) genannten Rest-
betrag anzurechnen und anteilmäßig auf die Haushalte der ein-
zelnen aktiven Friedenssicherungseinsätze aufzuteilen. 

RESOLUTION 57/319 

Verabschiedet auf der 90. Plenarsitzung am 18. Juni 2003, ohne Abstimmung, auf 
Empfehlung des Ausschusses (A/57/656/Add.1, Ziffer 34)105. 

57/319. Durchführbarkeit der Konsolidierung der Konten 
der verschiedenen Friedenssicherungseinsätze 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf Ziffer 10 ihrer Resolution 56/293 vom 
27. Juni 2002, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
die Durchführbarkeit der Konsolidierung der Konten der ver-
schiedenen Friedenssicherungseinsätze106 und des entspre-
chenden Berichts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- 
und Haushaltsfragen107, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs106 und dem entsprechenden Bericht des Beratenden Aus-
schusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen107; 

 2. beschließt, die Behandlung dieser Frage bis zum zwei-
ten Teil ihrer wiederaufgenommenen achtundfünfzigsten Ta-
gung zurückzustellen und ersucht den Generalsekretär, einen 
umfassenden Bericht vorzulegen und dabei die auf ihrer sie-
benundfünfzigsten Tagung von den Mitgliedstaaten geäußerten 
Auffassungen, aufgeworfenen Fragen und erbetenen In-
formationen zu berücksichtigen sowie eine Simulation der vor-
geschlagenen Optionen aufzunehmen. 

 
105 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem 
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt. 
106 A/57/746. 
107 A/57/772, Ziffern 20-28. 

RESOLUTION 57/320 

Verabschiedet auf der 90. Plenarsitzung am 18. Juni 2003, ohne Abstimmung, auf 
Empfehlung des Ausschusses (A/57/656/Add.1, Ziffer 34)108. 

57/320. Finanzierung der Versorgungsbasis der Vereinten 
Nationen in Brindisi (Italien) 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf Abschnitt XIV ihrer Resolution 49/233 A 
vom 23. Dezember 1994, 

 sowie unter Hinweis auf ihren Beschluss 50/500 vom 
17. September 1996 über die Finanzierung der Versorgungsba-
sis der Vereinten Nationen in Brindisi (Italien) sowie ihre spä-
teren diesbezüglichen Resolutionen, zuletzt Resolution 
56/289 vom 27. Juni 2002, 

 nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über 
die Finanzierung der Versorgungsbasis der Vereinten Natio-
nen109 und der entsprechenden Berichte des Beratenden Aus-
schusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen110, 

 erneut erklärend, wie wichtig die Aufstellung eines genauen 
Inventars des vorhandenen Geräts ist, 

 1. nimmt mit Dank Kenntnis von den Einrichtungen, die 
die Regierung Italiens der Versorgungsbasis der Vereinten Na-
tionen in Brindisi (Italien) bereitgestellt hat; 

 2. nimmt Kenntnis von den Berichten des Generalsekre-
tärs109; 

 3. schließt sich den Bemerkungen und Empfehlungen in 
dem Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen111 an; 

 4. ersucht den Generalsekretär, in seinem Bericht über 
eine umfassende Prüfung der Vorteile, die die vom Beratenden 
Ausschuss empfohlene Einrichtung eines globalen Beschaf-
fungszentrums für alle Friedenssicherungsmissionen in Brindisi 
bieten würde, auch aufzuführen, welche Vorteile es hätte, alle 
aus dem Friedenssicherungs-Sonderhaushalt finanzierten Stel-
len sowie die nicht stellenbezogenen Mittel, die der Logistik-
Abteilung am Amtssitz zugeordnet sind, und die mit kommuni-
kations- und informationstechnischen Diensten für Friedenssi-
cherungsmissionen zusammenhängenden Stellen und Mittel 
ebenfalls nach Brindisi zu verlagern; 

 
108 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem 
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt. 
109 A/57/670 und Corr.1, A/57/671 und A/57/723. 
110 A/57/772 und Add.9. 
111 Siehe A/57/772/Add.9. 




